
Max Mustermann

 Musterstr. 99

9,55 ct/kWh netto / 11,36 ct/kWh brutto (inkl. 19% USt.).

10,60 €/m³ netto / 11,34 €/m³ brutto (inkl. 7% USt.). Der Preis fürM
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01. Januar 2022 in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.
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§7
Haftung 

(1) Die Haftung der NWH für Schäden aus Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten der Wärmelieferung regelt
sich nach§ 6 AVB Fernwärme V.

(2) In den von§ 6 AVB Fernwärme V nicht umfassten Fällen ist die Haftung der NWH, ihrer Beauftragten sowie
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gegenüber dem Kunden für schuldhaft verursachte Schäden
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde.
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden an Leib, Körper oder Gesundheit.

(3) Die geschädigte Partei hat der anderen Partei einen Schaden unverzüglich mitzuteilen.

§8
Zutrittsrecht 

(1) Der Kunde hat den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der NWH den Zutritt zu seinen Räumen zu
gestatten, soweit dies für die Prüfung der Technischen Einrichtungen und zur Wahrnehmung sonstiger
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag und der AVB Fernwärme V, insbesondere zur Ablesung oder zu
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen, erforderlich ist.

(2) Dieses Zutrittsrecht wird hiermit ausdrücklich vereinbart.
(3) Die Verweigerung des Zutrittsrechts ist eine Zuwiderhandlung i. S. d. § 33 Abs. 2 AVB Fernwärme V.
(4) Wenn es aus den genannten Gründen erforderlich ist, die Räume eines Dritten zu betreten, ist der Kunde

verpflichtet, der NWH im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten hierzu die Möglichkeit zu verschaffen. Bei
einer Untervermietung von Räumen an Dritte hat der Kunde sicherzustellen, dass die NWH von ihrem
Zutrittsrecht gemäß Abs. (1) Gebrauch machen können.

§9
Ungültigkeit einzelner Vertragsbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, einschließlich der Anlagen und etwa abgeschlossener 
Nachträge, rechtlich unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen 
hierdurch nicht berührt. Beide Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, die ungültigen Bestimmungen nach 
Möglichkeit durch im wirtschaftlichen Ergebnis gleichkommende wirksame Bestimmungen zu ersetzen. 
Entsprechendes gilt für undurchführbare Bestimmungen oder Lücken im Vertrag. 

§10
Vertragsanpassung 

Sollten sich während der Laufzeit des Vertrages die wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse oder die 
Grundlagen, auf denen die Vereinbarungen dieses Vertrages beruhen, gegenüber dem Stand bei 
Vertragsschluss so wesentlich ändern, dass die Fortsetzung des Vertrages für einen der Partner eine 
unbillige Härte bedeuten würde, so kann dieser die Abänderung des Vertrages verlangen, welche ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung dieses Vertrages wiederherstellt. Der 
Vertragspartner, der sich auf derartige Umstände beruft, hat diese darzulegen und zu beweisen. Ist eine 
Anpassung nicht möglich, so steht den Vertragspartnern ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer 
angemessenen Kündigungsfrist zu. 

§ 11
Schriftform, Vertragsanlagen, Gerichtsstand 

(1) Alle Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu dieser Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

(2) Die im Vertrag aufgeführten Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.
(3) Gerichtsstand ist Herford.
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§12

Ergänzende Bestimmungen, Sonstiges 

(1) Soweit dieser Vertrag keine besonderen Regelungen vorsieht, findet ergänzend die Verordnung über
allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20.06.1980 (BGBI. 1, S. 742), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Anpassung von Verjährungsvorschriften an das Gesetz zur Modernisierung
des Schuldrechts vom 09.12.2004 (BGBI. 1, S. 3214) Anwendung.

Speicherung und Weitergabe von Daten 

Die NWH weist darauf hin, dass alle zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen, auf die Person des Kunden 
bezogenen Daten bei der NWH elektronisch gespeichert und verarbeitet und - soweit zur Vertragserfüllung oder 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig - an anderer Stelle weitergegeben werden. Die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet. Der Kunde erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. 

Hiddenhausen, den 25. Januar 2022 

Kunde 

Koordination: 
Stadtwerke Herford GmbH 
Werrestraße 103 
32049 Herford 
Telefon: 05221 922-0 
Telefax: 05221 922-499 

Anlagen: 
AVB Fernwärme V 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufs recht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform 

(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 
nicht vor dem Verbrauch der ersten Kilowattstunde Gas auf Grundlage dieses Vertrages und auch nicht 

vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß§ 312c, Abs. 2 BGB in Verbindung mit§ 1 Abs. 1, 2 

und 4 BGB-lnfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: NWH GmbH, Heidestr. 119, 32120 Hiddenhausen. 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und ggf. gezogenen Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 

Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie 

uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie 
innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Wider-rufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit 

der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. - Ende der Widerrufsbelehrung -

Der Kunde erklärt dazu ausdrücklich sein Einverständnis. 

(Ort und Datum) (Unterschrift Kunde) 
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